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52.Beiblatt Beiblat:L!!3r .. Pnrlamentskorresl!one.ent 12.Mai 1954 

Eine Anfrage der lI.bg. Her z eIe und Genossen" betreffend gewerbs­

. mäasige Arbeitsv-ermittlung, beantwortet Bundesminister f~ Handel und Wieder­

a~au Dr. ! 1 1 i 8 wie folgt: 

Gemäss § 1 4e$ in Österreioh eingeführten reionsrechtliohen Gesetzes 

über Arbeitsvermittlung. Beru~sberatung und Lehrstol1enve~itt1ung vom 

5.11'ov.1935, Deutsehes RGB1.I S. 1281, darf Arbeitsvermittlung, Berufsberatung 

und Lehrstellenvermittlung nur·von den staatliohen Stellen betrieben werden, 

die sioh aus dem Erlass vom 21.Doz.1938, Deutsches RGB1.I S.892 f und der Ver­

ordnung 'Uber den Arbeitseinsat.z vom 25.Mä.rz 1939, Deutschea RGBl.! S.575, 

unterBerüc~sichtigung der §§ 3 und 55 des BehCSrden-Ü'ber:t.ei tungsgesetzes, 

BGB1.~rr.94/1945, ergeben, somit n~:r vom Bundesrninistel."ium für so~iale Ve~l .. 

tW1g und seinen nachge ordne ten Ste llen~ Gewarbsmässige Arl;Je i tsvermi t·tluhg 

ist - zufo1ge den auf Grund des oben erwähnten Gesetzes -erlassenen Verordnun­

gen vom 26.Nov.1935, DCl,ltsches WB,l.I S.1361 (in der Fassung der Verordnung 

vom 19.März 1936, Deutsohes BGB1.I S.195), und vom 23.Dez.1937, Deutsches 

RGB1.1 5. 1411. - nur für Artisten und als Konzert .. und Bühnenvermittlu.ng 

zulässig. Berechtigungen (Er1aubn~sse) zur gewerbsmässigen Arbeitsvermit1;lung 

für Berufe, für die gewe~bSmässige Arbeitsvermittlung nioht zugelassen worden 

ist, sind gemäss § 3 Abs.1der Verordnung vom 14.Sept.1939, Deutsches RGJU. 

I 5.1769, erloschen; Inhabern solcher Berechtigungen konnte gemäss § 5 f;t . . , 

diaser Verordnung ~nter bestimmten Voraussetzungen eine Kapital- oder ReDteD­

beihilfe gewährt werden. 

Soweit diese nechtsvorschriften die nicht gewerbsmässige Stellenver­

mittlung allgemein untersagen undausschliesslich bestimmten Stellen über-

tragen, sind sie, wie der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 

17.Dez.1953, B 110/53, ausgesprochen hat, gemäss § 1 Rechts-Über1eitungs­

gesetz als aufgehoben anzusehen. Soweit sie aber die gewerbsmässige Arbeits­

vermittlung betreffen, sind sie gemäss § 2 Rechts-tlber1eitungsgesetz noch in 

Kroft. Es gibt daher- ausgenommen in den oben erwähnten Tätigkeitsgebie1;.en -

keine "befugten Ste llenvermi ttler" mehr, die an ihrer Tä tigkei t lediglich 

"ver,hindert" sind. 
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Die Vollziehung der oben erwähnten Rechtsvorschriften übt ent­

sprechend der herrsohenden Verwaltungspraxis gemäss § 3 des :Behörd.en­

Uberleitungsgesetzes im Zusanmenhalt mit der Kundmachung des Fincnz~ 

ministeriums vom 27.Dez.1911t RG:Bl.Nr.504, betreffend die Errichtung des 

Ministeriums für soziale Fürsorge, das Bundesministerium für' soziale 'Ver-. ' 

wal tung aus. Das :Bundes!il1rtisterium für Handel und Wiederaufbau besitzt 

aber ebensowenig wie jenes Bundesministerium eine gesetzl;i.che H~ndhabe, 

durch Verwaltungsmassnahmen die Ausübung der gewerbsmässigen Arbeitsvermitt­

lung überhaupt oder über das oben wiedergegebene Ausmass hinaus im Sinne 

der Anfrage zu gestatten; hiefür wäre ,vielmehr - da der Verordnungsermäch­

tiglUlg der §§ 1 Aba.3 und 3 des eingangs bezeichneten reichsrechtlichen 

Ges8'tzes wohl durciftas Wiederinkrafttreten des Bundes-Verf3ssungsgesetzes 

inder FoS&ung von 1929 derogiert worden ist (vgl. VerfGH.ErkeSlg.17.065 

und 18.012) - jedenfalls die Erlassung eines neuen'Geset~es erforderlioh. 

Das Bundesministerium für soziale Verw~ltung hat bereits den Entwurf 

eines Bundesgesetzes über die Regelung der Arbeitsvermittlung und Berufs­

ber~tung a~sgearbeitet; das Bundesministerium für Handel und Wiede~aufbau 

ist auch bemüht, Gedankengängen, wie sie der Anfrage zugrunde liegen, im 

Rahmen dieses Entwurfes zum Durchbruch zu verhelfen. Da aber die Beschluss~ 

fassung über, die schliessliehe Fassung dieses Entwurfes und seine Einbl"ingung 

als Regierungsvorlage zur porlamentarischen Behandlung der Bundilsregierung 

obliegt, kann das Bundesministerium für' Handel und Wiederaufbau. Mnssnahm&n 

im Sinne der Anfrage derzeit nicht in Aussicht stellen • 
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